
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Werner Saxinger, Ralph Schallmeiner 

Kolleginnen und Kollegen _. _ „„ ... ~ ' ,,. .... 
. -< . ~· ;:...._ ·, 

1von3 

, ~ , -: '"" r~ r „ „ .... ") : , 
zur Regierungsvorlage · · {2S30·d:B:)' betreffend ein' .ßufülesgesetz, mit dem das 
Gesundheitstelematikgesetz 2012, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Epidemiegesetz 1950, das Patientenverfügungs-Gesetz und das Suchtmittelgesetz geändert 
werden in der Fassung des Ausschussberichtes in (2663 d.B.) (TOP 6) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen : 

Der dem oben zitierten A usschuss/)eric~t angeschlossene Gesetzentwurf wird wie fo lgt geändert: 

a) In Art. I Z 3 wird der Ausruck „§ 24g " dw:chden Ausdruck „§ 24b·" ersetzt.: 

b)Art. I Z I 3 lautet wie folgt : 

„ I 3. In § 2 Z 10 wird in fit. d am Ende das Wort „sowie" durch einen Beistrich ersetzt und in fit . e am Ende 
der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es werden folgende fit. f und g angefügt: 

„f) Rettungsdienste, sofern deren Betrieb nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften 
zu bewi lligen ist und der behördlichen Aufsicht oder Kontrolle unterliegt, von einem Bundes land beauftragt 
wurde oder es sich um qualifizierte Krankentransportdienste handelt sowie 

g) „Gesundheitsberatung 1450", di e von den Bundesländern jewei ls in ihrem 
Zuständigkeitsbereich und ihrer Verantwortung betriebene Einrichtung für die Beantwortung 
gesundheitsbezogener Fragen von Bürger/ inne/n." 

c) In Art. I Z 37 § I 3 Abs. 3 wird in Z 2 die Wort- und Zeichenfolge „medizinisch-chemische 
Labordiagnostik oder Hyg iene und Mikrobiologie" durch die Wort- und Zeichenfolge „Medizinisch­
Chemische Labordiagnostik oder Klinische Hygiene und Mikrobiologie" ersetzt. 

d) In Art. I Z 54 § 17 Abs. 2 Z 3 wird das Wort „ Widerspruchsstelle" durch das Wort „Widerspruchsteile" 
ersetzt. 

e) In Art. I wird nach Z 59 folgende Z 59a eingefügt: 

«59a. In § 18 Abs. 9 wird das Wort „Zehn" durch das Wort „Dreiß ig" ersetzt.» 

j) In Art I Z 80 § 24c Abs. 4 wird nach der Wort- und Zeichenfolge „Krankenpfleger/ innen," die Wort- und 
Zeichenfolge „sowie Apotheken gemäß § 1 des Apothekengesetzes" ergänzt und entfällt in Z I die Wort­
und Zeichenfolge „sowie Apotheken gemäß § 1 des Apothekengesetzes". 

g) In Art. I Z 80 § 24c Abs. 5 Z I wird die Wort- und Zeichenfolge „Impfungen und impfrelevanten 
Vorerkankungen" durch die Wort- und Zeichenfolge „Impfungen, impfrelevante Vorerkrankungen und 
Impferinnerungen" ersetzt und entfällt die Z 3. 

h) Art I lautet Z85 wie folgt: 

„ 85. § 24f Abs. 2 lautet: 

„(2) Soweit der Patient/inn/enindex (§ 18) gemäß § 24d Abs. 1 Z 5 zur Überprüfung der e indeutigen 
Identität der Bürger/innen genutzt wird, darf die Überprüfung der eindeutigen Identität in den Fällen, in 
denen die e lmpf-Gesundheitsdiensteanbieter oder Apotheken 

1. zur Speicherung, Aktualisierung, Stornierung, Nachtragung und Vidierung der Angaben gemäß 
§ 24c Abs. 2 oder 

2. zur Impfberatung und Impfanamnese 
auf den elmpfpass zugre ifen, nicht länger a ls 28 Tage zurückliegen." 

i) Art. I Z 94 § 26 Abs. 18 lautet: 

„( 18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 1 xxx/2024 
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1. treten mit 30. September 2024 die Einträge- im Inhaltsverzeichnis zu den§§ 17, 19, 24b, 24g, 24h 
und 28 bis 28c, § 1 Abs. 1, § 2 Z 9 lit. a, b, e bis g, Z 10 lit. a sublit. cc und lit. d bis g, Z 12, 14, 
18 und 19, § 4 Abs. 3, § 4a Abs. 1, § 5 Abs. 2, § 6 Abs . 1 Z 2, § 8 Abs. 3, § 8a Abs . 1 und 4, § 9 
Abs. 1, Abs. 3 Z 1 lit. g bis i, Z 2 lit. b und Z 3, § 10 Abs. 3 bis 5 und Abs . 7, § 11 Abs . 1 und 3, 
§ 12, 12a Abs. 1 und 2, § 12b, § 13 Abs. 2 bis 3a, § 14 Abs . 1Z2 bis 3, Abs . 2 Z 2 lit. c und Z 3, 
Abs. 2a und 2b, Abs. 3 sowie Abs . 4, § 15 Abs. 2 und 4, § 16 Abs. 1, 3 und 5, § 17 samt 
Überschrift, § 18 Abs . 1 und 2, Abs . 4 bis 4b, Abs. 6 Z 2 und Abs . 9, die Überschrift zu § 19, § 19 
Abs . 1 und 2, § 20 Abs. 1 bis 3, § 21 Abs . 2 und Abs. 2a, § 22 Abs . 2 Z 4, § 23 , § 24 Abs. 1 Z 1, 
Abs. 2 und Abs. 3 Z 1, § 24a Abs . 1 und Abs . 2 Z 1 lit. c, § 24b samt Überschrift, § 24c samt 
Überschrift, § 24d, § 24e samt Überschrift, § 24f Abs . 2, 4 und 6, § 24g samt Überschrift, § 24h 
samt Überschrift, § 26 Abs . 9 Z 2, § 27 Abs. 1 bis 4, Abs . 6 bis 9 sowie Abs . 18 bis 20, § 28 bis 
§ 28c samt Überschriften, § 29 Abs . 2 und § 31 in Kraft; gleichzeitig treten § 2 Z 15, § l 2a Abs . 2 
Z 4, § 14 Abs. 5, § 15 Abs . 1, § 18 Abs. 4 Z 5, § 21 Abs. 4 zweiter Satz, und § 27 Abs. 17 außer 
Kraft; bis zur Erlassung einer Verordnung gemäß § 28a Abs. l Z 7 ist das Auskunftsrecht gemäß 
Art. 15 DSGVO von den betroffenen Personen sowohl hinsichtlich ELGA als auch hinsichtlich 
des elmpfpasses gegenüber der ELGA-Ombudsstelle wahrzunehmen ; 

2. tritt mit 1. Jänner 2025 § 27 Abs. 13 und 14 in Kraft; gleichzeitig tritt § 27 Abs. 12 außer Kraft; 

3. tritt mit 1. Juli 2025 § 12a Abs. 3 in Kraft; 

4 . tritt mit 1. Jänner 2026 § 25 Abs. 2 Z 3, 4 und 5 und Abs . 4 in Kraft." 

)) In Art. I wird nach Z 101 f olgende Z IOla eingefügt: 

« IOla. § 27 Abs. 18 Z I und Abs. 19 Z I wird j eweils die Wort- und Zeichenfolge „medizinisch-chemische 
Labordiagnostik oder Hygiene und Mikrobiologie" durch die Wort- und Zeichenfolge „Medizinisch­
Chemische Labordiagnostik oder Klinische Hygiene und Mikrobiologie" ersetzt.» 

k) In Art. I Z 105 § 28b Abs. 5 wird die Wort- und Zeichenfolge „„Bildungseinrichtung", 
„Arbeitsplatz/Betrieb", „Wohnbereich und Betreuungseinrichtungen", „Krankenhaus einschließlich Kur­
und Rehaeinrichtungen", „Ordination", „Öffentliche Impfstelle/ Impfstraße" und „andere"" durch die Wort­
und Zeichenfolge ,,,,Bildungseinrichtung", „Arbeitsplatz/Betrieb", „Wohnbereich", „Betreute 
Wohneinrichtung", „Krankenhaus inkl. Kur- und Rehaeinrichtungen", „Ordination", „Öffentliche 
Impfstelle" und „Öffentliche lmpfstraße / Impfbus'"' ersetzt. 

/) In Art. 2 entfällt die Z 2 (§ 31 d Abs. 4) . 

m) In Art. 2 Z 3 § 801 wird in Abs. I die Wort und- Zeichenfolge „mit dem der Kundmachung folgenden 
Tag" durch die Wort- und Zeichenfolge „mit 30. September 2024" ersetzt und entfällt Abs. 2. 

Begründung 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich durch die vorgeschlagenen Änderungen auch die Datenschutz­
Folgeabschätzung entsprechend ändert. 

Zu a) bis d) und j) (Art. 1 Inhaltsverzeichnis,§ 2 Z 10, § 13 Abs. 3 Z 2, § 17 Abs. 2 Z 3, und§ 27 
Abs. 18 Z 1 und Abs. 19 Z 1 Gesundheitstelematikgesetz 2012): 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die der Bereinigung von Redaktionsversehen dienen. 

Zu e) (Art. 1 § 18 Abs. 9 Gesundheitstelematikgesetz 2012): 

Durch die vorgeschlagene Erweiterung der Speicherfrist von zehn auf dreißig Jahre nach Kenntnis des 
Sterbedatums, kann sichergestellt werden , dass über den Patientinnenindex länger auf Verweise 
zugegriffen werden kann. Dadurch soll ein schnelleres, österreichweites, domänen-übergreifendes 
Auffinden von Dokumenten über den Patientinnenindex sichergestellt werden. Der Verweis soll nun statt 
10 Jahre für 30 Jahre Informationen darüber geben, wo Daten von Verstorbenen vorhanden sind und wo 
diese zu finden sind. 

Zu f) (Art. 1 § 24c Abs. 4 Gesundheitstelematikgesetz 2012): 

Apotheken kommt bereits nach der geltenden Rechtslage das Recht zu, Impfungen nachzutragen, mit dieser 
Bestimmung soll ihnen im Einklang mit dem Recht auf Nachtragung unter Berücksichtigung des 
Berufsrechts ebenfalls das Recht aufVidierung zukommen . Damit soll vermieden werden, dass es in Fällen, 
in welchen Bürger/ innen Impfungen bereits selbst eingetragen haben, zu unnötigen Doppeleinträgen 
kommt. Apotheken können somit nämlich einfach die durch die Bürger/innen selbst eingetragenen 
Impfungen vidieren und müssen keine neuen Einträge zur Nachtragung erstellen. 
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Zug) (Art. 1 § 24c Abs. 5 Z 1 und Z 3 Gesundheitstelematikgesetz 2012): 

Auch lmpferinnerungen sollen spätestens dreißig Jahre nach dem Tod eines Bürgers/einer Bürgerin 
gelöscht werden Diese Speicherdauer ist im Hinblick auf die (Primär-)Dokumentation im zentralen 
Impfregister geboten . Die Erinnerungsfunktion stellt einen wesentlichen Mehrwert des elmpfpasses im 
Hinblick auf die Prävention, konkret die Steigerung von Durchimpfungsraten, dar (siehe dazu umfassend 
ErlRV 232 BlgNR XXVII. GP, 33). Damit Impferinnerungen wirksam sind, ist es erforderlich, dass sie für 
Bürgerinnen und Bürger jederzeit einsehbar sind und nicht automatisch nach kurzer Zeit verschwinden, 
obwohl die Impfung eventuell noch nicht durchgeführt wurde . 

Zu h) (Art. 1 § 24f Abs. 2 Gesundheitstelematikgesetz 2012) 

Durch die vorgeschlagene Bestimmung wird sichergestellt, dass elmpf-Gesundheitsdiensteanbieter oder 
Apotheken nicht länger als 28 Tage seit der letzten Überprüfung der eindeutigen Identität der Bürger/ innen 
auf den elmpfpass zugreifen dürfen. 

Zu i) und m) (Art. 1 § 26 Abs. 18 Z 1 Gesundheitstelematikgesetz 2012, Art. 2 § 801 Abs. 1 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) 

Diese Bestimmung so ll das Inkrafttreten der in § 26 Abs . 18 Z 1 angeführten Bestimmungen, samt jener 
Bestimmungen, die darauf verweisen(§ 3 ld Abs . 3 ASVG in Verbindung mit§ 801 Abs. 1 ASVG), mit 
30. September 2024 regeln . 

Zu k) (Art. 1 § 28b Abs. 5 Gesundheitstelematikgesetz 2012) 

Die vorgeschlagenen Änderungen der Terminologien soll die fachlich korrekten Erfassung der Impfsettings 
ermöglichen. 

Zu 1) und m) (Art. 2 § 31d Abs. 4 und§ 801 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) 

Die Änderungen dienen der Bereinigung von Redaktionsversehen. 
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